
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/4/29 6Ob89/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1970

Norm

ZPO §240 Abs3 CIIc1

ZPO §411 E

Rechtssatz

Die Rechtskraft ist prozessualen Ursprungs und kann nur mit den durch die Prozeßordnung gewährten Mitteln

beseitigt werden. Ein Vertrag zwischen den Streitteilen können also die Rechtskraft des Urteils - auch nicht schlüssig -

keinesfalls beseitigen.

Entscheidungstexte

6 Ob 89/70

Entscheidungstext OGH 29.04.1970 6 Ob 89/70
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